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ZITAT

„Kurzarbeit hat sich auch in der Corona-Zeit als wirksames Instrument erwiesen, 

um Betriebe zu stabilisieren und Beschäftigung zu sichern. Frauen, die im Vergleich 

zur Finanzkrise deutlich häufiger von Kurzarbeit betroffen waren, erlebten dabei vorerst 

keine stärkeren Einschnitte in ihre Erwerbsbiografie als Männer." 

— Clara Schäper — 

ZAHL

Durchschnittlich 3,6 Millionen Arbeitnehmende 

pro Monat waren von März 2020 bis März 2021  

in Deutschland in Kurzarbeit.

AUF EINEN BLICK

Kurzarbeit in Corona-Pandemie: Frauen und 
Männer ein Jahr später nicht häufiger arbeitslos, 
aber mit geringerer Lohnentwicklung
Von Clara Schäper und Katharina Wrohlich

• Frauen waren während Corona-Pandemie deutlich stärker von Kurzarbeit betroffen als in 
Finanzkrise 2009

• Von Einschränkungen im Zuge der Lockdowns waren Branchen mit hohem Frauenanteil, 
insbesondere im Dienstleistungsbereich, besonders betroffen

• Studie zeigt auf Basis von SOEP-Daten: Geschlechtsspezifische Ungleichheiten auf Arbeitsmarkt 
haben sich durch Kurzarbeit in Pandemie nicht verstärkt

• Sowohl im Jahr 2020 von Kurzarbeit betroffene Frauen als auch Männer waren ein Jahr später 
nicht häufiger arbeitslos als andere Beschäftigte

• Stundenlöhne von Frauen und Männern in Kurzarbeit sind im Folgejahr aber weniger stark 
gestiegen

Viele Beschäftigte mussten in Corona-Pandemie in Kurzarbeit – sowohl betroffene Frauen als auch Männer waren 
ein Jahr später nicht häufiger arbeitslos

… war im Jahr darauf nicht häufiger 
arbeitslos als andere Beschäftigte.

… musste im Jahr darauf geringere 
Lohnanstiege hinnehmen als andere 

Beschäftigte.

DIW-Studie zeigt für Frauen und 
Männer gleichermaßen:

Wer 2020 vorübergehend in 
Kurzarbeit war, …
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ABSTRACT

Die Corona-Pandemie löste nach ihrem Beginn im Jahr 2020 

eine weltweite Wirtschaftskrise aus. In Deutschland war – wie 

schon in der Finanzkrise des Jahres 2009 – Kurzarbeit ein ent-

scheidendes Instrument, um die Folgen auf dem Arbeitsmarkt 

abzumildern und Arbeitsplätze zu sichern. Frauen waren in 

der Corona-Zeit im Vergleich zu 2009 deutlich stärker von 

Kurzarbeit betroffen – und damit in fast gleichem Ausmaß wie 

Männer. Dies liegt daran, dass von den Einschränkungen im 

Zuge der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen Branchen 

mit einem hohen Frauenanteil – vor allem im Dienstleistungs-

bereich – besonders betroffen waren. Wie dieser Wochenbe-

richt zeigt, wirkte sich die Kurzarbeit während der Corona-Pan-

demie kaum negativ auf die Erwerbsverläufe aus – weder bei 

Frauen noch bei Männern. Im Jahr 2021 waren Beschäftigte, 

die im Jahr zuvor von Kurzarbeit betroffen waren, nicht häu-

figer arbeitslos als andere Beschäftigte. Allerdings sind die 

Stundenlöhne von Frauen und Männern mit Kurzarbeitserfah-

rung im Folgejahr weniger stark gestiegen. Insgesamt erwies 

sich Kurzarbeit als wirksames Mittel zur Beschäftigungssiche-

rung. Zudem wurden bestehende Ungleichheiten auf dem 

Arbeitsmarkt durch Kurzarbeit während der Corona-Pandemie 

nicht verstärkt.

Die Corona-Pandemie, die Deutschland im Frühjahr 2020 
erreichte, hat eine globale Wirtschaftskrise ausgelöst und 
auch auf den Arbeitsmärkten deutliche Spuren hinterlas-
sen.1 Weltweit haben Regierungen eine Vielzahl von Maß-
nahmen ergriffen, um Beschäftigte und Unternehmen in 
dieser Krise zu unterstützen. In Deutschland war Kurzar-
beit eines der wichtigsten Instrumente zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen.2 Der intensive Einsatz von Kurzarbeit ins-
besondere in der Anfangsphase der Corona-Pandemie wird 
als ein wichtiger Beitrag erachtet, der einen starken Rück-
gang der Beschäftigung verhindert und die Wirtschaft sta-
bilisiert hat.3 

Im Gegensatz zur Arbeitslosenversicherung ist Kurzarbeit 
eine Subvention für temporäre Arbeitszeitreduzierungen 
in Unternehmen, die von vorübergehenden Schocks betrof-
fen sind. Unternehmen werden finanziell entlastet, indem 
Kurzarbeitergeld für ausgefallene Arbeitsstunden an die 
Beschäftigten gezahlt wird. Die für diesen Betrag anfallen-
den Sozialversicherungsbeiträge werden dem Unternehmen 
erstattet, sofern bestimmte Mindestanforderungen erfüllt 
sind. Für Arbeitnehmende kann die Kurzarbeit einen Teil 
ihrer Arbeitszeit ausmachen, sie können aber auch kom-
plett freigestellt werden – dann spricht man von „Kurzarbeit 
Null“. Wenn eine Person in Kurzarbeit geht, erhält sie für 
die jeweils verlorenen Arbeitsstunden 60 Prozent des ent-
gangenen Nettolohns beziehungsweise 67 Prozent, wenn sie 
mindestens ein Kind hat (Kasten 1). In der Corona-Pande-
mie wurde die maximal mögliche Bezugsdauer von Kurz-
arbeitergeld verlängert.

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2020): 

Jahres gutachten 2020/21: Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken 

(online verfügbar; abgerufen am 16. Februar 2024. Dies gilt auch für alle anderen Onlinequellen 

dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2 Britta Gehrke und Enzo Weber (2020): Short-time work, layoffs, and new hires in Germany: how 

the corona crisis differs from the financial crisis of 2009. Series „COVID-19 Crisis: Consequences for 

the Labour Market“ (online verfügbar).

3 Bernd Fitzenberger und Ulrich Walwei (2023): Kurzarbeitergeld in der Covid-19-Pandemie: 

 Lessons learned. IAB-Forschungsbericht Nr. 5 (online verfügbar).

Kurzarbeit in Corona-Pandemie: Frauen 
und Männer ein Jahr später nicht 
häufiger arbeitslos, aber mit geringerer 
Lohnentwicklung
Von Clara Schäper und Katharina Wrohlich
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https://www.iab-forum.de/en/short-time-work-layoffs-and-new-hires-in-germany-how-the-corona-crisis-differs-from-the-financial-crisis-of-2009/
https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb0523.pdf
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Während Corona-Pandemie: Frauen 
stärker von Kurzarbeit betroffen als in 
früheren Wirtschaftskrisen

Daten der Bundesagentur für Arbeit (Kasten 2) zeigen, dass 
sich in Deutschland von März 2020 bis März 2021 durch-
schnittlich 3,6 Millionen Arbeitnehmende pro Monat in 
Kurzarbeit befanden. Das entsprach einem Beschäftigungs-
äquivalent von 1,6 Millionen Personen.4 Im Vergleich zu 
früheren Wirtschaftskrisen wie der Finanzkrise von 2009 
führte die Corona-Pandemie insgesamt zu einer kurzfris-
tig sehr hohen Zahl an Kurzarbeiter*innen. Zudem waren 
andere Wirtschaftszweige von Kurzarbeit betroffen als in 
früheren Wirtschaftskrisen. Zwar waren die Auswirkungen 
der Pandemie über viele Wirtschaftszweige hinweg zu spü-
ren. So litt beispielsweise ein großer Teil des verarbeitenden 
Gewerbes unter einem starken Einbruch der Nachfrage im 
In- und Ausland sowie unter Störungen der weltweiten Lie-
ferketten. Aufgrund der von der Regierung verhängten Ein-
dämmungsmaßnahmen wie Kontakt- und Reisebeschrän-
kungen konnten jedoch auch viele Dienstleistungen weniger 
oder zeitweise gar nicht in Anspruch genommen werden. 
Insbesondere die Bereiche Gastgewerbe, Einzelhandel (mit 
Ausnahme von Waren des täglichen Bedarfs), Kunst, Unter-
haltung und Erholung und sonstige Dienstleistungen wie 

4 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Realisierte Kurzarbeit, November 2023 (online 

 verfügbar; abgerufen am 8. Januar 2024). Das Beschäftigungsäquivalent ist der durchschnittliche 

auf Betriebsebene aggregierte Arbeitsausfall, multipliziert mit der Anzahl der Kurzarbeitenden im 

selben Betrieb.

Kasten 1

Kurzarbeitergeld

Das Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die die Lohn-

verluste infolge einer Arbeitszeitverkürzung abfedert. Das Ziel 

des Kurzarbeitergeldes ist es, Entlassungen zu verhindern, 

indem den Arbeitgebenden die Möglichkeit eingeräumt wird, 

die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten bei vorübergehendem 

Auftragsrückgang oder wirtschaftlichem Abschwung zu 

reduzieren. Grundsätzlich können nur Betriebe mit Kurzarbei-

tergeld gefördert werden, in denen mindestens eine Person 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Der Arbeitsausfall 

muss mindestens zehn Prozent der Beschäftigten mit einem 

Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent betreffen. Da 

Kurzarbeitergeld eine Leistung der Arbeitslosenversicherung 

ist, können es auch nur sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte (und unter  restriktiveren Bedingungen Auszubildende) 

erhalten. Seit dem 1. März 2020 sind auch Leiharbeitnehmen-

de anspruchsberechtigt. Geringfügig Beschäftigte (Minijob-

ber*innen), die keiner Sozialversicherungspflicht unterliegen, 

sind hingegen vom Bezug ausgeschlossen, auch wenn sie bei 

der Berechnung der Mindestanforderung des Arbeitsausfalls 

auf Betriebsebene berücksichtigt werden. Ebenfalls ausge-

schlossen sind Solo- Selbstständige und Beamt*innen.

Dort, wo Kurzarbeit prinzipiell in Frage kommt, ist sie in Tarif-

verträgen, Betriebsvereinbarungen oder Einzelverträgen 

festgelegt.1 Der Antrag auf Kurzarbeitergeld wird von den 

 Unternehmen bei der Bundesagentur für Arbeit vor Beginn 

der Kurzarbeit gestellt. Für Personen ohne Kinder werden 

60 Prozent, für Personen mit mindestens einem Kind 67 Pro-

zent des ausgefallenen Nettoeinkommens ersetzt. Zur Zeit der 

Corona-Pandemie gab es eine Sonderregelung: In der Früh-

phase und verlängert bis zum 30. Juni 2022 wurde ein erhöh-

tes Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Ab dem vierten Bezugsmonat 

stieg es auf 70 Prozent des Nettoentgelts (77 Prozent für Per-

sonen mit Kindern). Nach dem siebten Bezugsmonat betrug 

es 80 Prozent (87 Prozent für Personen mit Kindern) – vor-

ausgesetzt, der Arbeitsausfall betrug mindestens 50 Prozent 

im Kalendermonat. Zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes 

wurde das Gehalt nur bis zur aktuellen Beitragsbemessungs-

grenze herangezogen.

Die gesetzliche Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld beträgt 

maximal zwölf Monate. Das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) kann diese durch eine Rechtsverord-

nung auf bis zu 24 Monate verlängern. Eine Aufstockung des 

Kurzarbeiter geldes durch den Betrieb, insbesondere gemäß 

tariflicher Vereinbarungen, ist möglich. Bei der Zahlung des 

Kurz arbeitergeldes treten die Arbeitgebenden in Vorleistung 

und rechnen das Kurzarbeitergeld danach mit der Arbeits-

agentur ab. Diese erstattet dem Betrieb das Kurzarbeitergeld 

und die anteiligen Sozialversicherungsbeiträge.

1 Für Details zum Kurzarbeitergeld vgl. Bundesagentur für Arbeit: Anzeige, Antrag und 

Berechnung des Kurzarbeitergeldes (online verfügbar).

Abbildung 1
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
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Während der Corona-Pandemie waren deutlich mehr Beschäftigte von Kurzarbeit be-
troffen als während der Finanzkrise 2009 – und anteilig auch deutlich mehr Frauen.

https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524090&topic_f=kurzarbeit-zr2
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524090&topic_f=kurzarbeit-zr2
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeldformen/kurzarbeitergeld-anzeige-antrag-berechnung
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Reisebüros, Reise-, Messe-, Ausstellungs- und Kongressver-
anstalter sowie persönliche Dienstleistungen wie Friseur- 
und Kosmetiksalons waren von den Eindämmungsmaßnah-
men stark betroffen. Im Gegensatz zu vergangenen Krisen 
kam es damit zu Ausfällen in Wirtschaftszweigen, in denen 
überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind.5

Der Frauenanteil an den Beschäftigten in Kurzarbeit war 
daher im Jahr 2020 deutlich höher als in der Finanzkrise 
2009 (Abbildung 1). Im März 2020, zu Beginn der Corona- 
Pandemie, waren von 5,7 Millionen Beschäftigten in Kurz-
arbeit 46 Prozent Frauen – im Vergleich zu einem Anteil 
von 20 Prozent im März 2009. In fünf der neun Wirtschafts-
zweige, in denen es zwischen März 2020 und März 2021 pro 
Monat besonders viele Personen in Kurzarbeit gab, waren 
im Jahr 2020 überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt 
(Abbildung 2). In den besonders betroffenen Bereichen Gast-
gewerbe sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung lag der 
Frauenanteil unter den Beschäftigten mit 53 beziehungs-
weise 51 Prozent über dem Frauenanteil bei allen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten in Höhe von 46 Prozent.

Kurzarbeit hat in Finanzkrise negative Folgen für 
Betriebe und Beschäftigte abgefedert

Während sich die „Kurzarbeit Null“ auf die Arbeitszeit einer 
Person zumindest vorübergehend gleichermaßen auswirkt 
wie Arbeitslosigkeit infolge einer betriebsbedingten Kündi-
gung, gibt es einen wesentlichen Unterschied in der ökono-
mischen Sicherheit: Beschäftigte in Kurzarbeit wissen, dass 
sie nach einer begrenzten Zeit zu ihrem vorherigen Arbeits-
platz zurückkehren können und daher keine Verpflichtungen 
haben, nach einem neuen Job zu suchen. Sie stehen daher 
nicht vor denselben wirtschaftlichen und beruflichen Unsi-
cherheiten wie arbeitslos gewordene Personen (Kasten 1). 
Aus diesen Gründen könnten sich die mittel- und langfris-
tigen Auswirkungen einer Unterbrechung der Erwerbstä-
tigkeit aufgrund von Kurzarbeit von denen aufgrund von 
Arbeitslosigkeit unterscheiden.

Tatsächlich zeigen empirische Studien für die Zeit der 
Finanzkrise für Deutschland, Italien, Schweiz und Frank-
reich, dass Kurzarbeit positive Auswirkungen auf die 
Beschäftigung und das Überleben von Betrieben in Krisen-
zeiten haben kann. Die positive Wirkung von Kurzarbeit 
besteht dabei vor allem darin, (Massen-)Entlassungen bei 

5  Vgl. auch Anna Hammerschmid, Julia Schmieder und Katharina Wrohlich (2020): Frauen in 

Corona-Krise stärker am Arbeitsmarkt betroffen als Männer. DIW aktuell Nr. 42 (online verfügbar); 

John Bluedorn et al. (2023): Gender and employment in the COVID-19 recession: Cross- country 

 evidence on “she-cessions”. Labour Economics 81, 102308 (online verfügbar); Titan Alon et al. 

(2020): This time it's different: the role of women's employment in a pandemic recession. National 

Bureau of Economic Research, Working Paper 27660 (online verfügbar); Hannah Illing et al. (2022): 

Geschlechtsspezifische Arbeitsmarktwirkung der Covid-19-Pandemie: Ähnlicher Arbeitszeitausfall, 

aber bei Müttern höhere zusätzliche Belastung durch Kinderbetreuung. IAB-Kurzbericht Nr. 3 (on-

line verfügbar); OECD (2020): Women at the core of the fight against COVID-19 crisis (online verfüg-

bar); Robert Joyce und Xiaowei Xu (2020): Sector shutdowns during the coronavirus crisis: which 

workers are most exposed? IFS Briefing Note BN278 (online verfügbar); Abi Adams-Prassl et al. 

(2020): Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys. Jour-

nal of Public Economics, 189, 104245 (online verfügbar); Veronika Knize et al. (2022): Workin'moms 

ain't doing so bad: Evidence on the gender gap in working hours at the outset of the  COVID-19 

pandemic. Journal of Family Research, 34(1), 161–192 (online verfügbar).

Abbildung 2

Beschäftigte Frauen und Kurzarbeit nach Wirtschaftszweigen 
im Jahr 2020
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

© DIW Berlin 2024

In fünf der neun besonders von Kurzarbeit betroffenen Wirtschaftszweige waren 
2020 überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt.

https://www.diw.de/de/diw_01.c.789751.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0042/frauen_in_corona-krise_staerker_am_arbeitsmarkt_betroffen_als_maenner.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537122001981?casa_token=gETahJp6GzIAAAAA:VWVkTyoa-Z78fq99o7oQREagYzcS7xx6CsmNN-zA-Isp-Jr9E6U9GZ2XDzZIcrIyFN9O1LYHkg
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27660/w27660.pdf
https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-03.pdf
https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-03.pdf
https://read.oecd.org/10.1787/553a8269-en?format=pdf
https://read.oecd.org/10.1787/553a8269-en?format=pdf
https://ifs.org.uk/publications/sector-shutdowns-during-coronavirus-crisis-which-workers-are-most-exposed
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720301092?casa_token=Cl-PmbT3lMUAAAAA:430ByzEo9u0gUdMlB3CuCUSh5jnqoaOYkbfcKvagvatHvr95htDIUgo30t1Mkv2AE4Ogi5UweA
https://ubp.uni-bamberg.de/jfr/index.php/jfr/article/download/714/607
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Unternehmen zu begrenzen.6 Für Italien wurde des Weite-
ren gezeigt, dass auch auf individueller Ebene Angestellte, 
die in Firmen mit Zugang zu Kurzarbeit arbeiten, weni-
ger stark von einer Senkung der Arbeitszeit und der Löhne 
betroffen und weniger stark dem Risiko der Arbeitslosig-
keit ausgesetzt sind als Angestellte in ähnlich betroffenen 
Betrieben ohne Zugang zu Kurzarbeit.7

6 Britta Gehrke und Brigitte Hochmuth (2021): Counteracting unemployment in crises. Non- 

linear effects of short-time work policy. The Scandinavian Journal of Economics, 123(1), 144–183 

( online verfügbar); Daniel Kopp und Michael Siegenthaler (2021): Short-time work and unem-

ployment in and after the great recession. Journal of the European Economic Association, 19(4), 

2283–2321 ( online verfügbar); Pierre Cahuc, Francis Kramarz und Sandra Nevoux (2021): The 

heterogeneous impact of short-time work: From saved jobs to windfall effects. CEPR Discussion 

Paper 16168 ( online verfügbar); Giulia Giupponi und Camille Landais (2023): Subsidizing labour 

hoarding in recessions: the employment and welfare effects of short-time work. The Review of 

 Economic  Studies, 90(4), 1963–2005 (online verfügbar).

7 Giupponi und Landais (2023), a. a. O.

Die weitverbreitete Betroffenheit von Kurzarbeit während 
des ersten Jahres der Corona-Pandemie wirft die Frage auf, 
welche Auswirkungen diese unfreiwillige Erwerbsunterbre-
chung für die Betroffenen hatte. Zudem stellt sich die Frage 
nach etwaigen Unterschieden in den mittelfristigen Aus-
wirkungen von Kurzarbeit zwischen Frauen und Männern. 
Diese sind zumindest für die Auswirkungen unfreiwilliger 
Arbeitslosigkeit belegt. So wurde beispielsweise gezeigt, dass 
Frauen nach einer betriebsbedingten Kündigung im Durch-
schnitt länger arbeitslos sind als Männer und mittelfristig 
negativere Auswirkungen auf ihre Löhne erfahren als Män-
ner.8 Zu den mittelfristigen Auswirkungen der Betroffenheit 
von Kurzarbeit während der Corona-Pandemie ist bisher 

8 Ria Ivandić und Anne Sophie Lassen (2023): Gender Gaps From Labor Market Shocks. Labour 

Economics, 102394 (online verfügbar); Hannah Illing, Johannes F. Schmieder und Simon Trenkle 

(2023): The gender gap in earnings losses after job displacement. Journal of the European Eco-

nomic Association, Accepted (online verfügbar), auch verfügbar als NBER Working Paper 29251, 

 National Bureau of Economic Research.

Kasten 2

Datenbasis

Die Berechnungen in diesem Bericht basieren auf Daten der Sta-

tistik zum Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit1 und auf 

dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP).2

Statistik zum Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit: 

In den Abbildungen 1 und 2 dieses Berichts werden Daten der 

Statistik zum Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit ab 

dem Jahr 2008 bis einschließlich Juni 2023 zugrunde gelegt. Be-

trachtet wird hier ausschließlich die Kurzarbeit aus konjunkturellen 

Gründen, da die Konjunktur und die Entwicklung auf dem Arbeits-

markt in starkem Maße von Krisenzeiten beeinflusst wird und der 

sprunghafte Anstieg in der Nutzung von Kurzarbeit während der 

Finanzkrise und auch der Corona-Pandemie durch diese Art der 

Kurzarbeit geprägt war. Betrachtet wird die realisierte Kurzarbeit 

(nicht die Anzeige von Kurzarbeit). Die Wirtschaftszweige werden 

auf Basis der 19 Abschnitte der Wirtschaftszweigklassifikation von 

2008 unterteilt.3

Sozio-oekonomisches Panel (SOEP): Das SOEP ist die längste 

repräsentative Längsschnitterhebung in Deutschland. Die aktuells-

ten Daten liegen für das Jahr 2021 vor. Für diesen Bericht werden 

Daten des Erhebungszeitraums von 2019 bis 2021 verwendet. 

Beschäftigte werden dabei zu den Personen mit erlebter Kurzar-

beit gezählt, wenn sie in der Befragung im Jahr 2021 angegeben 

haben, „im letzten Jahr in Kurzarbeit gewesen zu sein“. Im Durch-

schnitt gaben sowohl Frauen als auch Männer an, dass sie circa 

drei Monate in Kurzarbeit waren. Nur sechs Prozent der befragten 

1 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Realisierte Kurzarbeit, November 2023; Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit: Kurzarbeit nach Wirtschaftsabteilungen, November 2023.

2 Für eine Einführung in das SOEP siehe Jan Goebel et al. (2018): The German Socio-Economic 

Panel (SOEP). Journal of Economics and Statistics, 239(2), 345–360 (online verfügbar).

3 Statistisches Bundesamt: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 

(online  verfügbar).

Männer und sieben Prozent der befragten Frauen waren auch zum 

Befragungszeitraum 2021 noch in Kurzarbeit.

In der Analyse werden nur Personen (im Alter von 20 bis 60 Jah-

ren) berücksichtigt, die zum Befragungszeitraum im Jahr 2019 und 

2020 in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt waren und damit über-

haupt von Kurzarbeit betroffen sein konnten. Nicht berücksichtigt 

werden Personen, die in den Jahren 2019 oder 2020 selbstständig, 

in Ausbildung, geringfügig oder gar nicht beschäftigt waren.

Zur Berechnung der Bruttostundenlöhne wird der monatliche 

Bruttoverdienst zunächst durch die Anzahl der vertraglich ver-

einbarten Arbeitsstunden geteilt. Darüber hinaus werden vor 

der Berechnung der durchschnittlichen Löhne jeweils das obere 

und das untere Prozent der Daten eines jeden Erhebungsjahres 

ausgeschlossen (Trimming), um den Einfluss von Ausreißern bei 

der Datenerhebung zu reduzieren. Bei der Berechnung von Mittel-

werten werden grundsätzlich gewichtete Zahlen ausgegeben, die 

Besonderheiten des Stichprobendesigns und Veränderungen in 

der Stichprobenzusammensetzung im Zeitverlauf berücksichtigen.

Bei der Analyse der Daten aus dem SOEP des Jahres 2021 ist zu 

beachten, dass es zu einem Wechsel des Befragungsins tituts ge-

kommen ist und sich zudem durch die Eindäm mungsmaßnahmen 

im Rahmen der Corona-Pandemie die Befragungssituation von der 

in den Vorjahren unterschieden hat. So wurden 2021 rund 44 Pro-

zent der Interviews mit Er wachsenen per Telefon geführt. Beide 

Aspekte können Einfluss sowohl auf die Antwortbereitschaft als 

auch auf die Qualität der Antworten haben, was zu Unsicherheiten 

bei der Einkommensmessung führt.4

4 Siehe hierzu Markus M. Grabka (2024): Niedriglohnsektor in Deutschland schrumpft seit 2017. 

DIW Wochenbericht Nr. 5, 67–76 (online verfügbar).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/sjoe.12395
https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/19/4/2283/6108294?redirectedFrom=PDF&casa_token=Zdp24MCYq_oAAAAA:bl31WOCi1F0R4HCsZdVAKdFfSBGBpevlFnr9DHJKLZbx_GQGGPkPfJjVzKTqDm1DF4K5cefsjcyStw
https://cepr.org/publications/dp16168
https://academic.oup.com/restud/article/90/4/1963/6767833?login=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537123000696
https://www.dropbox.com/scl/fi/phy8jcddqmnfkry5ky44x/Illing_Schmieder_Trenkle_2023.pdf?rlkey=08ido67874zy7wgaf6ppxltqf&dl=1
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbnst-2018-0022/html
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/klassifikation-wz-2008.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.891034.de/publikationen/wochenberichte/2024_05_1/niedriglohnsektor_in_deutschland_schrumpft_seit_2017.html
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noch wenig bekannt. Für Österreich zeigt eine neue Studie, 
dass Frauen und Männer, die in den Jahren 2020 oder 2021 
in Kurzarbeit waren, im Vergleich zu anderen Frauen und 
Männern im Jahr 2022 Einkommensverluste hinnehmen 
mussten. In der Studie wird dieser Befund unter anderem 
auf reduzierte Arbeitsstunden und eine geringere Anzahl 
an Beförderungen und Lohnerhöhungen zurückgeführt.9 
In Deutschland ist Kurzarbeit auf individueller Ebene in 
administrativen Arbeitsmarktdaten noch nicht abgebildet, 
sondern wird bisher auf betrieblicher Ebene erfasst.10 Die 
neueste Erhebung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
lässt jedoch erste Analysen auf individueller Ebene auch für 
Deutschland zu (Kasten 2).

Von Kurzarbeit Betroffene sind im Folgejahr nicht 
häufiger arbeitslos und haben keine geringere 
Arbeitszeit

Die Auswertungen der SOEP-Daten zeigen, dass die Kurz-
arbeit bei im Jahr 2020 Betroffenen im Durchschnitt drei 
Monate dauerte. Von diesen gaben sechs Prozent der Män-
ner und sieben Prozent der Frauen auch im Jahr darauf an, 
in Kurzarbeit zu sein. Den vorliegenden Analysen zufolge 
waren von Kurzarbeit im Jahr 2020 betroffene Beschäftigte 
ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie nicht häufi-
ger arbeitslos gemeldet als nicht von Kurzarbeit betroffene 
Beschäftigte (Abbildung 3). Dieser Befund trifft sowohl für 
Frauen als auch Männer zu. Befragungsdaten, mit denen län-
gerfristige Effekte von Kurzarbeit untersucht werden könn-
ten, liegen bisher nicht vor. Des Weiteren war ein Jahr nach 
der Kurzarbeit auch kein Unterschied im Arbeitsvolumen 
zwischen Betroffenen und nicht von Kurzarbeit Betroffenen 
zu beobachten: Die vereinbarte Wochenarbeitszeit war in 
beiden Gruppen konstant (Abbildung 4). Außerdem arbei-
teten von Kurzarbeit betroffene Beschäftigte vor der Phase 
der Kurzarbeit in ähnlichem zeitlichen Umfang wie nicht 
von Kurzarbeit Betroffene. Es ist also kein Zusammenhang 
zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit (vor der Kurzar-
beit) und der Betroffenheit von Kurzarbeit zu beobachten.

Von Kurzarbeit Betroffene haben im Jahr darauf 
niedrigere Stundenlöhne als nicht Betroffene

Eine – zumindest vorerst – negative Entwicklung für von 
Kurzarbeit Betroffene lässt sich allerdings in Bezug auf die 
Bruttostundenlöhne der Beschäftigten beobachten: Frauen 
und Männer, die im Jahr 2020 phasenweise von Kurzarbeit 
betroffen waren, mussten ein Jahr später – im Unterschied 
zu nicht von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten – eine 
deutlich schwächere Lohnentwicklung hinnehmen (Abbil-
dung 5). Im Jahr 2019 unterschied sich der durchschnittliche 
Bruttostundenlohn von Männern nicht zwischen jenen, die 
ein Jahr später von Kurzarbeit betroffen waren, und anderen 

9 Stefan Vogtenhuber, Nadia Steiber und Monika Mühlböck (2024): The lasting earnings 

 losses of COVID-19 short-time work. Research in Social Stratification and Mobility, 100889 (online 

 verfügbar).

10 Bernd Fitzenberger et al. (2021): Zeitnahe Daten in der Corona-Krise: Von der schwierigen 

 Vermessung der Kurzarbeit. IAB-Kurzbericht Nr. 24 (online verfügbar).

Abbildung 3

Arbeitslosenquote im Jahr 2021 unter in den beiden Vorjahren 
abhängig Beschäftigten
In Prozent
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Anmerkungen: Die Stichprobe umfasst Personen, die in den Jahren 2019 und 2020 abhängig beschäftigt waren, 
exklusive geringfügig Beschäftigte. Bei den Flächen um die Linien handelt es sich jeweils um ein 95-Prozent- 
Konfidenzintervall. In 95 Prozent der Fälle liegt der tatsächliche Wert innerhalb dieses Intervalls. Die Fehlerwahr-
scheinlichkeit beträgt entsprechend fünf Prozent. Je enger das Intervall, desto genauer ist der geschätzte Effekt. Da 
sich die beiden Konfidenzintervalle jeweils teilweise überlappen, sind die dargestellten Werte im statistischen Sinne 
nicht signifikant voneinander zu unterscheiden.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v38), Wellen 2019, 2020 und 2021 
(gewichtet).
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Beschäftigte, die im Jahr 2020 vorübergehend in Kurzarbeit geschickt wurden, waren 
ein Jahr später statistisch nicht signifikant häufiger arbeitslos als andere  Beschäftigte.

Abbildung 4

Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von abhängig 
Beschäftigten
Anzahl der Stunden
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Anmerkungen: Die Stichprobe umfasst Personen, die in den Jahren 2019 und 2020 abhängig beschäftigt waren, 
exklusive geringfügig Beschäftigte. Frauen und Männer in Kurzarbeit gaben im Jahr 2021 an, dass sie im Vorjahr vor-
übergehend in Kurzarbeit waren. Bei den Flächen um die Linien handelt es sich jeweils um ein 95-Prozent-Konfidenz-
intervall. In 95 Prozent der Fälle liegt der tatsächliche Wert innerhalb dieses Intervalls. Die Fehlerwahrscheinlichkeit 
beträgt entsprechend fünf Prozent. Je enger das Intervall, desto genauer ist der geschätzte Effekt.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v38), Wellen 2019, 2020 und 2021 
(gewichtet).
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2021 war kein Unterschied im Arbeitsvolumen zwischen im Vorjahr von Kurzarbeit 
Betroffenen und nicht davon Betroffenen zu beobachten.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562424000027?via%3Dihub" \l "bib1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562424000027?via%3Dihub" \l "bib1
https://doku.iab.de/kurzber/2021/kb2021-24.pdf
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männlichen Beschäftigten. Er betrug in beiden Gruppen 
etwa 22 Euro. Für Frauen, die im Jahr 2020 von Kurzarbeit 
betroffen waren, lag der durchschnittliche Bruttostunden-
lohn im Jahr 2019 mit etwa 16,50 Euro etwas unter dem der 
Frauen, die später nicht in Kurzarbeit mussten (18,20 Euro).11 
Im Unterschied zu Männern waren es bei den Frauen also – 
im Durchschnitt – Beschäftigte mit niedrigeren Bruttostun-
denlöhnen, die zu Beginn der Corona-Pandemie eher von 
Kurzarbeit betroffen waren.

Sowohl für Männer als auch für Frauen zeigt sich aber, dass 
bei denjenigen, die im Jahr 2020 vorübergehend in Kurzar-
beit geschickt wurden, im Vergleich zu den nicht von Kurz-
arbeit betroffenen Beschäftigten im Jahr darauf die Löhne 
langsamer stiegen. Während der durchschnittliche Brut-
tostundenlohn der nicht von Kurzarbeit betroffenen Män-
ner von 21,70 Euro im Jahr 2019 auf 24,50 Euro im Jahr 2021 
stieg, war das Lohnwachstum für von Kurzarbeit betroffene 
Männer deutlich geringer (21,60 Euro im Jahr 2019 und 
22,50 Euro im Jahr 2021). Bei Frauen war der Unterschied 
im Lohnwachstum zwischen den von Kurzarbeit Betroffe-
nen und nicht von Kurzarbeit Betroffenen sogar noch grö-
ßer: Bei letztgenannten stieg der Bruttostundenlohn von 
18,20 Euro im Jahr 2019 auf 21,30 im Jahr 2021, während er 
bei den von Kurzarbeit betroffenen Frauen nur von 16,50 im 
Jahr 2019 auf 17,10 im Jahr 2021 stieg.12

Fazit: Kurzarbeit war auch in Corona-Pandemie 
wirksames Instrument gegen Arbeitslosigkeit

Diese empirische Analyse auf Basis von SOEP-Daten bestä-
tigt einen wichtigen empirischen Befund aus der Finanzkrise 
2009: Kurzarbeit ist nicht nur für Firmen ein wirksames Sta-
bilisierungsinstrument in Krisenzeiten, sondern auch für 
Beschäftigte. Frauen und Männer, die zwischen den bei-
den Befragungen der Jahre 2020 und 2021 vorübergehend 
in Kurzarbeit mussten, waren im Jahr 2021 nicht häufiger 
arbeitslos als nicht von Kurzarbeit betroffene Beschäftigte. 
Auch die Befürchtung, dass berufstätige Frauen aufgrund 
ihrer im Vergleich zur Finanzkrise höheren Betroffenheit 
von Kurzarbeit während der Frühphase der Corona-Pan-
demie einen stärkeren Einschnitt in ihre Erwerbsbiografie 
erlebten als Männer, hat sich nicht bestätigt.

Diese Befunde gelten für sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte – für Selbstständige und geringfügig Beschäftigte 
stand und steht das Instrument der Kurzarbeit hingegen 

11 Hierbei ist zu beachten, dass Personen in geringfügiger Beschäftigung in dieser Analyse nicht 

berücksichtigt werden, da Kurzarbeit für diese Gruppe der Beschäftigten nicht zugänglich ist.

12 Diese Lohnentwicklung bezieht sich nur auf die hier untersuchte Gruppe der Personen, die in 

allen drei Jahren 2019, 2020 und 2021 beschäftigt beziehungsweise in Kurzarbeit waren. Zudem 

sind geringfügig Beschäftigte und Auszubildende nicht in den Analysen enthalten.

nicht zur Verfügung. Studien zeigen, dass diese Grup-
pen besonders stark von den wirtschaftlichen Folgen der 
Corona- Pandemie betroffen waren. So mussten selbststän-
dige Frauen in den ersten Monaten der Pandemie deutlich 
öfter als Männer Einkommensverluste hinnehmen.13 Außer-
dem waren die zehn Prozent der Frauen mit den niedrigs-
ten Einkommen – sehr häufig Mini-Jobberinnen – beson-
ders stark von den Auswirkungen der Krise betroffen, was 
zu einem signifikanten Anstieg des Gender Pay Gaps in die-
ser Gruppe führte.14 Diese Befunde zeigen im Vergleich zu 
den Ergebnissen in diesem Wochenbericht, dass Frauen, 
die keinen Zugang zu Kurzarbeit hatten, stärkere negative 
Auswirkungen der Corona-Pandemie erfahren haben. Dies 
unterstreicht die Bedeutung der Kurzarbeit nicht nur für 
die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung, sondern auch für 
die individuelle Sicherung der wirtschaftlichen Existenz.

13 Johannes Seebauer, Alexander Kritikos und Daniel Graeber (2021): Warum vor allem weibliche 

Selbstständige Verliererinnen der Covid-19-Krise sind. DIW Wochenbericht Nr. 15, 262–269 (online 

verfügbar).

14 Bernd Fitzenberger, Anna Houštecká und Alexander Patt (2024): Unterschiede in den Jahres-

verdiensten zwischen Männern und Frauen: Der Gender Pay Gap wurde in der Coronakrise 

 kleiner – außer bei niedrigen Verdiensten. IAB-Kurzbericht Nr. 1 (online verfügbar).

Abbildung 5

Durchschnittliche Bruttostundenlöhne von abhängig 
Beschäftigten
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Anmerkungen: Die Stichprobe umfasst Personen, die in den Jahren 2019 und 2020 abhängig beschäftigt waren, ex-
klusive geringfügig Beschäftigte. Bei den Flächen um die Linien handelt es sich jeweils um ein 95-Prozent-Konfidenz-
intervall. In 95 Prozent der Fälle liegt der tatsächliche Wert innerhalb dieses Intervalls. Die Fehlerwahrscheinlichkeit 
beträgt entsprechend fünf Prozent. Je enger das Intervall, desto genauer ist der geschätzte Effekt.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v38), Wellen 2019, 2020 und 2021 
(gewichtet).
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Frauen und Männer, die im Jahr 2020 von Kurzarbeit betroffen waren, mussten ein 
Jahr später eine schwächere Lohnentwicklung hinnehmen.
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